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in einer Form, von der zu erwarten ist, dass der
Patient sie gut versteht.

3. Der Patient hat das Recht, von seinem Arzt vor
Beginn einer Massnahme oder einer Behandlung

so informiert zu werden, dass er sie
hinreichend beurteilen und ihr zustimmen kann
(«informed consent»), (Dieser «informed
consent» spielt seit einer Reihe von Jahren bei
Schadenersatzklagen wegen «malpractice» eine
grosse Rolle.) Der Ausdruck bedeutet, dass der
Patient seine Zustimmung (consent) zu einer
Operation usw. zu geben hat, nachdem er über
Folgen und mögliche Komplikationen der Heil-
massnahmen hinreichend unterrichtet (informed)

worden ist.

4. Der Patient hat das Recht, eine Behandlungsart
abzulehnen, soweit das gesetzlich zulässig ist,
und über die medizinischen Folgen seiner
Handlungsweise unterrichtet zu werden.

5. Der Patient hat das Recht auf Berücksichtigung
einer Privatsphäre, soweit es seine eigene
ärztliche Versorgung betrifft.

6. Der Patient hat das Recht zu erwarten, dass alle
Mitteilungen und Aufzeichnungen, die seine
Gesundheit betreffen, vertraulich behandelt
werden.

7. Der Patient hat das Recht zu erwarten, dass das
Krankenhaus sachgemäss auf seine Wünsche
um Hilfeleistungen reagiert, soweit das
Krankenhaus dazu in der Lage ist.

8. Der Patient hat das Recht, über das Verhältnis
seines Krankenhauses zu anderen Anstalten
unterrichtet zu werden, die für seine eigene
Fürsorge in Betracht kommen (Hierbei handelt
es sich um Verlegung von einem Krankenhaus
in ein anderes oder etwa in ein Rekonvaleszenten-

oder Altersheim.
9. Der Patient hat das Recht, darüber unterrichtet

zu werden, wenn sich das Krankenhaus an
experimentellen klinischen Behandlungsmethoden
beteiligt — soweit es seine eigene Fürsorge und
Behandlung betrifft.

10. Der Patient hat das Recht, zu erwarten, dass
seine Versorgung so lange fortgesetzt wird, wie
es gesundheitlich angezeigt ist.

11. Der Patient hat das Recht, die Rechnung des
Krankenhauses zu prüfen und Erklärung für
Punkte zu verlangen, die ihm nicht klar sind,
gleichgültig, wer für die Mittel aufkommt.

12. Der Patient hat das Recht, zu erfahren, welche
Krankenhausregeln und -bestimmungen für
sein Verhalten als Patient in Betracht kommen.

Die AHA hofft, dass mit Veröffentlichung dieser
«Bill of Rights» die Gewähr wirkungsvollerer
Versorgung und grösserer Zufriedenheit für den
Patienten gegeben sein wird, wie auch für seinen
Arzt und das Krankenhaus. Sie mag auch dazu
verhelfen, die Zahl der Schadenersatzklagen und
Kunstfehlerprozesse gegen Aerzte und Krankenhäuser

zu reduzieren. Viele Kunstfehlerprozesse,
die in den letzten Jahren so sehr zugenommen

haben, entstehen lediglich durch Missverständnisse
zwischen dem Patienten und seinem Arzt oder
seinem Krankenhaus, durch mangelnde, richtige
Kommunikation.

Der Punkt der Bill, dass es dem Patienten
überlassen bleibt, ob er «in Ruhe und Frieden sterben»

will statt sich einer «heroischen»
Behandlungsmethode zu unterziehen, ist besonders
wichtig. Dr. Nancy L. Caroline vom Universitätshospital

in Cleveland hat kürzlich in einer Aerzte-
zeitschrift wieder einen solchen Fall veröffentlicht,
in dem der Patient das Gefühl hatte, es sei die Zeit
für ihn gekommen zu sterben, während der Aerzte-
stab und die Krankenhausleitung unsicher waren,
ob sie diese Entscheidung des Patienten annehmen
können.

Vielleicht wird die Bill dazu verhelfen, eine
Lösung für die Unsicherheit zu bringen, wie sie
heute vielfach in solchen Fällen vorhanden ist.

Dr. W. Sch.

Die drei Gaben

Legende zu Matthäus 2, 11

Kaum hatten die drei vornehmen Gäste aus dem
Morgenland, die gekommen waren anzubeten und
dem Kind ihre Gaben zu bringen, auf höheren
Befehl Bethlehem verlassen, nahten sich drei andere
Gestalten, unauffällig und unansehnlich. Ihr Gang
war schleppend, mühsam setzten sie Schritt vor
Schritt. Ihre müden Gesichter waren so sehr von
Staub bedeckt, dass man ihre Farbe kaum erkennen
konnte. Waren sie gelb, braun, schwarz oder weiss?
Der Erste von ihnen ging in Lumpen einher und
schaute hungrig und durstig umher. Hohle Augen,
die zu viel Leid gesehen hatten, sassen in den tiefen
Augenhöhlen.

Der zweite ging vornüber geneigt. Er trug an den
Händen Ketten. Vom langen Tragen und von der
weiten Reise war er wundgescheuert an Händen
und Füssen.

Der Dritte hatte wirre Haare, verzweifelte Augen
und einen unsteten und suchenden Blick, als ob er
nach etwas Verlorenem Ausschau hielte.

Die Leute, die um das Haus des Neugeborenen
herumstanden, waren schon vielerlei Besucher
gewohnt. Dennoch wichen sie scheu zurück, als sie
diese drei Gestalten nahen sahen. Sie waren zwar
selber lauter arme, unvermögende Menschen —
aber so elend und verwahrlost wie sie sah doch
keiner von ihnen aus. Sie rückten scheu und
unwillig zusammen und schienen beinahe einen Gürtel

um das Haus zu legen, um die Drei am Eintritt
zu hindern.

Aus: Die drei Gaben, von Pfarrer Werner Reiser,
Friedrich-Reinhardt-Verlag, Basel.
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